




































































































































































































































































252 Prästationspflicht für nachfolgende Bindemisse der Erfüllung. 

voraussetzung definitiv vereitelt ist, unter welcher er noch zu et­
was Weiterem verpflichtet sein wUrde. Ehe diese condicio 
deficirte, versagt und scheitert nur inzwi 'eben und zeitweilig das 
Soll der Obligation , seiner nichtausreichenden 'tärke wegen, an 
der äusseren Realisirung der gesetzten .\ufgabe. 

Fassen wir nun noch, bebufs genauerer juri tic;cher ConRtruc­
tion, den Fall ins Auge, wo zwar auch die N aturalerfiillung ver­
eitelt ist, aber der Schuldner sieb wirklich in l'ulpa dabei befin­
det. Also z. B. es bat ein Beklagter die Obligation zur Lei tnng 
einer Waare übernommen inzwischen aber dieselbe anderweit ver­
kauft und tradirt. In Entscheidungen böch ter DeutNcher Gerichts­
höfe 13) ist hierüber noch aus neuerer Zeit zu Je en : ,.der Um­
stand dass die nämliche Sache an einen Dritten nrkauft und 
tmdirt wurde, begründet die rechtliche t·nmöglichkeit, sie 
noch einmal zu tradiren'". Woraus dann die Folgerung gezogen 
wird , dass eine definitive Entbindung de:; Beklagten von der auf 
Naturalerfüllung ge1ichteten Klage zu erkennen ei und da die 
eventuell für die begangene Hechtswidrigkeit begehrte 'cbadlos­
haltung den H aupt gegen::.tand einer neu zn sub tantiirenden 
Klage bilden müs e. 

Dem gegenüber ergiebt icb au' unseren bisherigen Ausflihr­
ungen die einfach e Con equenz. Während ein Römischer judex 
hier, wie bei jeder obligationswidrig an bleibenden Naturalerftill­
ung, nur auf das ex ipsa obligatione eventuell ge ·chuldete Geld­
interesse vcrurtheilen konnte: steht bei um;, ofern keine wabre 
Unmöglichkeit sondern eine blosse ubjcctiye Y erhinderung vorliegt, 
durchaus Nichts im \\' ege, das l.:rtheil noch auf die geschuldete 
Naturalerfüllung selbst abzustellen. Ergiebt es sich dann, dass 
der Verm·theilte das obwaltende nicht be eitigen kann 
oder will: so mag noch in der Execution in tanz der l.:m atz in 

nichtsdestoweniger geschnldet wird, wenngleich kraft des atze· .casus a 
nullo pnwstantur" der Yerkiiufer hinsichtlich der Waare befreit \\ird. Es 
hiingt dies vielmehr nur zusammen mit der spezifischen ::\atur dieser ge­
genseitigen obligatorischen Verträge, deren Betrachtung ausserhalh unserer 
jetzigen • \ ufgabe liegt. 

13) S. nam. die beiden Erkenntnisse des U.A.tt zu Dresden und ebenso 
das O.A.G. zu München in Seuffe_rts Archiv Bd. 15 ::\r. 215 S. 363-367. 
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das, die .\nlagc und Bau der Obligation 
vertrell'lllle, •Cld llltcre-.se steht auch Nichts 
entgl'geu. - "enn ' l'hon im Laufe des Proce, ses zu Tage tritt 
da"s Bckla!!tcr wr l 1 rwiudung ciue. vorliegenden 

... au""' r -....taudc sein "ird, - das Endm·theil gleich 
auf dll' de-. I abzustellen, dessen Ermittclunoo 

bJo,..,l'll Liquidatinn ... verfahn•n Uberlassen bleiben mag. MÜ 
dem gl'\\ uhnttn ,....v ... unden Taktl' hat das O.A.G. zu 
Olth.•nhur;.:- llie-. 'iitz,• -.o praktiseh zur Anwendung gebracht 14). -

[, cr,.ch int : J.., ttlhtatthaft, hier den Kläger zunächst mit 
!'einer Kla!!e aut" I ahz.uweiscu auf den Weg 
einer 1 mit der enlpa de" zu begrUndenden, Interessen­
kla;::c hin. .\J .... un-..tatthaft de ... halb, weil ja die Haftung auf das 
Intere ...... e nur llie in tll•r < lhligation sclb.;t von yornbercin gelegene 
cwntuellc Ycrwirklichuug ... funn ist flir das in ihr ganz unmittel­
bar und ur-.prlln!!lil'lt l'nthaltcne (;cbot ein-=s Handeins conform 
der ;utcn Treue-

Die wirkliebe V crwirkun!..:" einer sol<-hen Haftung auf das In­
tere ...... c durch Dolu-.. oder 'ulpa. de Schuldners ist von B ri nz 15

) 

früher unter den einl·r l'rii -.tation. R c b u I d gestellt worden 
im Gegen:-atz zu der _dem Y erpfiichtctcn sofort mit dem Dasein 
der obli!!atio, aber nur fiir einen gewi . en Fall (eventuell) auflie­
genden Prä-.tation:- p flieht-·. 1\l•uerdings hat B r in z an die Stelle 
jener Prä-.tation .... ptlicht 'l'incn Begritl" der Haftung gesetzt, an die 

teile ckr Prii .... tatiou,.. .... l"lmld . den Begriff" der b c h u 1 d schlechthin, 
der die Haftung ... ich steigl'l"t··- Auch diese letztere Fm·mu-

lirunoo er-.cbcint nach allem Frliberen doch von zweifelhaftem W crth. 
Ist nicht die-.c Pfand-Haftung immer nur eine Sanction für ein 
dahinter stcckt•nd .... oportd? Cnd umgekehrt ist nicht der 
Schuld auch llic d, flir regelruäs ig eintretende Haftung ge­
dacht":' man hier nicht al-: den einzig juristisch 
rnter:-;chic<l einfach den anerkennen: ob ein "oportet" -v_orhegt, 
welche:-. ... ich auf einen concrcten zwang weise zu reahsuenden 

zuge ... pitz.t hat, oder ein solches, welches noch ab-

_ \ h. 13 1 13 50 s 77 f Aehnlich auch in dem 
14 l ft ert ... < rc 1\ • · • • · S 43 f 

Erk. des 0 ( •. Wolf< nhiit el (l Senat) a. a. 0. Bd. 24 Nr. 28 · 
15) Pand. I n:un :; fg, 'gl. S. 374. fg., S. 381 fg. S. li

09• 
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sh·acterer Natur und der gerichtlichen Durchführung noch nicht 

fähig ist? 
Wie dem aber auch sei : so wird wohl B r in z immcr noch 

das Verdienst behalten, am meil;ten eindringlich das Prol>lcm nach 
dem inneren Ban der Obligation gefördert zu haben. 

li. 

Fntcr den bonae fidci obligationes sind hier endlich nur noch 
die generischen 16) in Kürze zu bctrarbtcn. Wir uaben gesehen, 
dass allerdings eine generische verbonnn obligatio nur dm·an, 
dass üherhaupt das geschuldete Genus in rcrnm natnra zu cxi ti­
rcn anfuörtc oder völlig extra commcrcium tri.ite, mit ihrem :)oll 
scheitern könnte. Dass nun im gleichen Fall auc·h eine honae 
fidci obligatio erlöschen würde, !1-tcht mit um o grö,;screr 'ichcr­
beit fest. Gnd der Fall wird nicht einmal . o ,;ehr selten eintre­
ten. Der iihlicbe Satz .,genu perirc non ceu,.etnr" ergicbt :-ich 
leicht als unrichtig, wenn man nur daran dcnkt, da:; der Begriff 
de!' Genus ein ganz relativer und der weitest gebenden Ein­
schränkungen fähig ist; z. B. wcnn ein Quantum Wein von dem 
Jahresertrage eines beRtimmten W einbergeR sieb in obligationc 
befindet und durch einen Zufall die er ganze Jabrel;erh·ag zu 
Grunde gebt. 

Aber muss denn nicht das Soll einer generischen bonac fidei 
obligatio, ihrer allgemeinen Natur nacb, schon an geringeren IIin­
derungsgrUnden sich brechen können? 

Ist es denn richtig (so ::\I. I S. 47), dass ein, dem Abbanden­
kommen einer geschuldeten 8pezies analoger und analog wirken­
der, Hinderungsgrund hier nur dann angenommen werden kann, 

16) Die Anwendung der festgestellten Grumlsiitze auf die alterna­
tiYen ObUgationen macht sich im Ganzen YOD selbst (Ygl. Mommsen 
Bd. 1 S. 308- 318). 

Auszuscheiden ist auch noch der Fall, wo ausser dem in obligatione 
befindlichen Leistungsgegenstande noch ein anderer, z. ll. eine Geldsumme 
nur in solutione ist. Hier gilt also die iiussere Sauetion und das innere 
Soll der Obligation allein jenem ersteren Zwecke. ~ur ist das ::\oll jener 
Obligation wiihreud ihrer ganzen Dauer insofern ein auf cbrauben gestell­
tes, als der Debitor stets willkiirlich dasselbe durch Leistung des andern 
Objectes brechen kann. 

llhli~atinlll'S bona~ li!h•i. 265 

~ ~e1~11 kcin Ei~l'lllhUnwi: einer zu der Gattung gehörigen Sache 
e~I,hrt, dt•r <hc -~ur Let,.,tnng- niith ig-e fattische Dit"position über 
<~ll'sclbe hat-? bn solt-ht>r l'all wäre freilich als wirklich prak­
h~eh kaum zu d('nken. <1L'rade die bewegten Ereignisse der letz­
ten Jahre haben aber <lo< h eine :Mcnn-e höchst hando-reifl' b . B · · 1 · b b IC er 
Cl~{He c geil·L'Icrt, wo das :-.oll der generischen Liefenmgsobli-

gatJOn an t,h:1ch starken llindemis,;cn brechen musste, wie es "'e­
gcullhL'r du :--chuld individuell be,;timmter Sachen das Abband:n­
kommeu <kr h tztcrl'n i-.t. lk,;mHler • reich ist aus begreiflieben 
Grlln<~cn an :-;ol ·hcn Bci,..pil'lcu die Französische Praxis. Einiges 
l\Iatenal zur V cran-..(·haulichun•~ nn ·creR Satzes wird also am pas­
seiHistt·n au-. ihr t•ntnomnwn werden künnen 17). Der plötzliche 
.\u. bruch dr-. Kriege:-. hatll' Rofort die fast ausschliesslicbe Bc­
~chlagnahme der. nad1 <h r :-.eite de" Kriegsschauplatzes geleg·c­
nen, Ei,enhahnen und ihrer Tran,.;portmittel flir die BefOI'derung 
der Truppen und dc" Krieg,.material:s zur Folge. Daran schloss 
. il'h die Hemmung und l"nterhrcehung der Communicationen durch 
da" eingedrungene Dtuhchc Heer. ~odann griff ~peziell in den 
Getreidehandel unter Pri,·aten lähmend ein ein Decret der Regier­
ung der nationah'n Yerthcidigung vom 29. Scptbr. 1870, wodurch 
alles in den maga-.in-.-cntreputs gelagerte Korn und Mehl ausser 
Yerkchr ge ... kllt wurde, tur die Zwecke der nationalen Vertheidig­
nng. Endlieb kam, flir Lieferungen nach Paris selbst, hinzu 
da· freilich geradezu uni.lberwindlicbe Hinderniss der mehr als 
viermonatlieben C:crnirung dureb da Deutsche Heer, nach deren 
Beendigung abbald die ·wirren des inneren Aufstandes sich an-

cblo,;sen. 
Die Franzö::;i,;chen Gerichte haben, unter Bestätigung durch 

den Pari~er Ca .... ::;ation. hof, schon durch die zuerst bezeichneten 
rm tände in mehreren Recht::;fällen eine Hemmung des Solls der 
Obligation, ab zu Gunsten de Beklagten hervorgebracht, aner­
kannt. Ganz richtig findet "ich hier wohl in den ·Motiven aner­
kannt: das", wenn auch durch jene Hinderungsgründe die Erfüll-

17) s. die Rechtsf.-ille im Recueil general des lois et des am1ts ~ f. 
p. Sirey, insb. an. 1873 I p. 22 I fg. und die hier in Anm. 1 u. 2 we•tcr 
angeflihrten Entschcillungen der Trilmna.le von Besancon nnd Nancy aus 

den Jahren 1871 und 1872. 
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ung der Obligation nicht geradezu als unmöglich grmacht er­
scheine (,.saus Ja rendre impossible"), sie drnnoch geeignet seien, 
eine Verzögerung und einen J.uf·cllllb der Erfiillung (,. uspension·') 
zu begriinden. Und weiter wird hier ganz mit Recht unterschie­
den. Es kann sein, dass es dem Obligation!lzweck, nach erkenn­
barer Parteiabsicht, immanent ist, dass die Lieferung innerhalb 
einer bestimmten Maximalfrist beschafft werde. Bo ist es in be­
sondere bei Obligationen auf Kornlieferung im Zweifel als Obli­
gationszweck anzusP.hen, dass auf Grund der Conjuncturen der, bei 
dem Vertrage ins Auge gefassten, Jahrescrndte die Ertullung 
abgewickelt werde 18). Ist also diese Abwiekelung· der Lieferung, 
ohne dass es dem Schuldner nach guter Treue imputirt werden 
könnta, innerhalb des gedachten Zeitabschnitts verhindert wor­
den: so ist hier der Schuldner nicht hloss von den Folgen der 
Mora befreit, sondern es ist das Soll der Obligation überhaupt 
gescheitert. Anders hingegen ist bei solchen W aarengattungen 
zu entscheiden, nach deren allgemeiner Natur nicht eine solche 
fixirte Lieferungsepoche als wesentliches Moment des Obligations­
zweckes angesehen werden kann. Hier wird dann lediglich von 
einer Ausschlicssung der Rechtsnachtbeile der ~lora die Rede 
sein können. 

In jenem Punkte also, dass auch bei gencri eben Obligationen, 
trotz des Fehleus einer wirklichen l;nmöglicbkeit, doch das :)oll 
der Obligation an mancherlei nachfolgenden Hindernissen sieb 
brechen und Debitor bei Nichtleistung e:xculpirt ein kann, hat 
Winds eh ei d, wcnig::.tens fi.ir die bonac fidei obligationes 1 voll-

18) Entsprechend den Motiven des Pariser Appellhofes (v. 16. Aug. 
1871, bei Sirey a. a. 0.) "Considerant qn'on ne ponrrait substituer dans 
!es Jivraisons a operer Ia recolte de 1871 tl celle de L 70 sans modifier 
arbitrairement !es conventions des Jlarties, saus crcer un contrat nonYean, 
soit a raison de Ia modiHcatiou du prix des denrt!es qui en feront ro~jet, 

soit a raison du cbangemeut qn'aura suhi leur vendement ou leur qnalittl; 
- <lcclare resilic le marche" etc. ~\eu!'serer Anhaltspunkt für die Ent· 
scheidnngen ist vornehmlich der . \rt. 1148 des Code fhil _Jl n·,. a Iien a 
aueuns dommages ct interets, lorsque par suite d"une force ~ajeure ou 
d'nn CUS fortuit le debiteur a CtC l'llllJ~l·h(!. de UOUDer Oll UC faire CC a 
qnoi il etait oblige Oll a fait CC qni lni ctait intcruit. ~ 

.... 
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kommen richtig gcgehen. Nur i~t gerade der spezielle Anwend­
ungsfall, f\lr den er da Princip aus pricbt (a. a. 0. §. 277 Anm. 8) 
nicht glllcklich gewählt. Denn gerade flir Geldschulden als 
solche i t, auch wenn ic ans einem bonae fidei Contract, z. B. 
einem Kauf auf Zahlung des Kaufpreises oder des Interesses flir 
culpos vereitelte Waarenlieferung, entspringen, von der Rechts­
ordnung tlir die Regel keinerlei Exculpirung zugelassen. Geld­
schulden nehmen hierin eine völlig eximirte Stellung vor allen 
andern ein. E hängt dies zusammen mit der ganz abstracten 
Natur des Gelde~, als der fungibeisten Sachenart unter allen Fun­
gibilien; als welche nur, durch ihre ganz allgemeine Tauschkraft 
zu fungiren, von\' er kehrswegen und von Rechtswegen die ordent­
liche Bestimmung hat, und welche an und fur sich mitteist des 
Umsatzes anderer GUter und mitteist der Anspannung des Credites 
allgemein zugänglich ist. Wegen dieser Natur des Geldes muss 
hier die Rechtsordnung nothwendig, als einzig praktikable Re­
gel die folgende aufstellen. Es ist im einzelnen Fall, gerade 
erst durch die Execution beziehentlieh durch die Betreibung des 
Concurses, die sichere Probe darauf zu machen, ob wirklieb der 
Schuldner so vermögenslos und so creditlos ist, um schlechterdings 
den geschuldeten Geldbetrag nicht zur VerfUgung stellen zu kön­
nen. Für exceptioneUe Yerhältnisse ist dann zweckmässig durch 
besondere positive Rechtsin titute, resp. durch Ausnahmsgesetze 
Fürsorge zu treffen. So ist im Römischen Recht flir den Fall, 
dass der Eintritt einer Geldkrisis die Anschaffung haaren Geldes 
zur Zeit Uberhaupt ungewöhnlich erschweren sollte, eine Rechts­
wohithat wie die der N. 4, c. 2 allerdings der Natur der bonae 
fidei Obligationen ganz angemessen 19). Hat biernach der Schuld­
ner kein baares Geld, noch verä.usserlicbe Mobilien: so gebt das 
Soll der Obligation nicht so weit, dass er seine Immobilien selbst 
flir Spottpreise wegzugeben hätte. Findet sich vielmehr kein an­
nehmbares Gebot fUr dieselben: so muss der auf Zahlung drin­
gende Gläubiger sich die Annahme solcher Immobilien an Zahl­
ungsstatt auf Grund gerichtlicher Schätzung gefallen lassen. 

19) Wie sehr hingegen solche Rechtswohltbat, in ihrer allgemeinen An­
wendung' z. B. auch auf verborum obligationes, bei uns auf Wechselschul­
den, Uber das richtige Mass hinausgeht ist einleuchtend. 

11 arlm ann, Obligationen. 17 

.., . - " 
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In anderer Weise ist durch das beneficium competentiae flir 
manche positiv bestimmte Fälle Fürsorge getroffen, wo nicht eine 
allgemeine Krisis sondern die besondere Lage des Schuldners 
der Erschwingung

1 

des Geldes erweislich hindernd in den Weg tritt. 
Der Schuldner kann biernach verlaugen, dass gleich das Urtheil 
selbst nur 

71
in id quod facerc potest" abgestellt werde d. h. auf 

den Geldbetrag, den er nach seinen individuellen ökonomischen 
Verhältnissen, unter Abzug des zum Lebensunterhalt Unentbehr­
lichen zu zahlen vermag. Immer aber bleibt hier das Soll der 
Obligation rechtlich auf Zahlung des Ganzen gerichtet (71socius 
universum debet", fr. 47 §. 2 d. peculio 15, t), wenn auch in der 
gerichtlichen Betreibung eine Ermässigung Platz greift. . Und. so 
müssen hier auch sellJst Verzugszinsen fortlaufen, um m1t bmge­
trieben zu werden, wenn die V crmögcnslage des Schuldners spä­
ter erweislich sich bessert. 

Es handelt sich dabei überhaupt um eine ganz positive.Reebts­
wohlthat, -die aus den gesetzlich vorgeschriebenen Gr~nden an 
die verschiedenartigsten 0 bligationen, generische und mchtgene­
rische, mit einziger Ausnahme der Delictsobligationen, von aussen 
her herantreten kann; · die auch gar nicht voraussetzt, dass erst 
nach Eintritt der Obligirung die hindernde Vermögenslage sich 
einstellte. 

Verschieden davon ist natUrlieh die, durch die allgemeine 
Vertragsfreiheit unzweifelhaft begrUndete, Möglichkeit, das Soll 
der Obligation auch bei Geldschulden in der Weise zu beschrän­
ken und einzugrenzen, dass es an einer später eintretenden Ver­
schlechterung der V crmögenslage des Schuldners sich brechen 
soll. Es ist rein Sache der Willensauslegung im einzelnen Fall 
die Tragweite dieser Abrede zu bestimmen 20). 

20) Die bei A rn d t s Pand. §. 280 Anm. 3 angeführten Entscheidungen 
aus Seuffert's Archiv über das Versprechen der Rückzahlung des Dar­
lehens n wenn es dem Schuldner passe", n wenn er dazu im Stande sei" u. dgl. 
nehmen, bei einer so unbestimmt gehaltenen Fassung, ganz mit Recht nur 
den Eintritt einer, richterlich abzugrenzenden, mässigen Zahlungsfrist als 
Folge an. 

Die Obligationen aus grundloser Bereicherung insb.esondere. 259 

§. 14. Prästationspflicht für nachfolgende Hinder­
nisse der ErfUllung bei den Obligationen aus grund­

l oser Bereicherung in s b c souder e. 

Die Obligationen aus grundloser Bereicherung nehmen inso­
fern eine eigcnthtimlicbe Stellung ein, als sie, erst aus einer frei­
eren Aequiiät ( cx aequo et bono) erwachsen, dennoch der freieren 
Behandlung der bonae tidci Obligationes im Römischen Recht 
nicht theilhaft geworden sind. Auch noch in unserem heutigen 
Recht ist, durch die Besonderheit ihrer Voraussetzungen, eine ge­
wisse Be onderheit der rechtlichen Beurtheilung bedingt, so dass 
si e hier noch eine eigne Erörterung, nach der Seite unseres Fra­
gengebietes hin, erfordern. 

Eine Anzahl neuerer Juristen nun wendet die herrschende 
Lehre von der Befreiung des Schuldners durch nachfolgende sub­
jective l;nmöglichkeit der Erftilluug in der That ganz rein und 
dircct auch auf die condictiones sine causa 1) an. Man lehrt hier 
dann so. Hat der Empfänger den Gegenstand, welchen er sine causa 
im Vermöo-en hatte "ieder verloren: so wird er 71 an sich genom-

c ' . 
men" von aller und jeder Verbindlichkeit frei, insofern hier eme 
wirkliche Restitutionsunmöglichkeit eintrat und der Empfänger flir 
dieselbe nicht verantwortlich gemacht werden kann. So z. B. 
wenn er das Empfangene wieder veräusscrte in voller Unbekannt­
schaft mit der Existenz seiner Obligation 2). Eine Differenz be­
ginnt zunächst bei der Frage, ob eine solche Unmöglichkeit ~er 
Leistung und damit eine Befreiung des Schuldners auch ~a em­
treten könne wo nicht eine nicht-fungible Sache, sondern VIelmehr 
Quantitäten yon FungibBien insbe ondere Geldsummen so empfan­
gen worden sind, dass eine condictio sine cansa begrUndet wurde. 

1) So Er x 1 e b e n die condictiones siue causa I . (1850), . nam. 
S. 196 fg. Brinz Pand. I (1857) §. 96 S. 404-4?6 .. w~.t~e BereiCher­
ungsklagen (1859) s. 140-159. Mandry im Archiv !ur clVll. Pr. Bd. 48 

S. 232 fg. A dt p d § 341 Anm. 9 
2) Ganz mit Recht bemerkt biergegen r n s an · · . 

d d. E f"llung einer stri cten Obligation auf dare oportere mcht 
n ass te r u b · · bt b ochen 
unmöglich wird (genauer: dass das stricte oporte; ter mc ge r 
wird) durch Veräusserung der zu gebenden Sache . 

17 * 
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Erxleben (S. 20t fg.) und Witte ( ·. a :l fg.) -..chrccken hier 
nicht vor der Annahme zurllek, dass c · auf da., "'clncksal der 
einzelnen hingegebenen Sachen beim Empl'lingLT, da -.ie nicht 
Gegenstand der Obligation ~:>eicu, nicht ankomme. Da ~genus non 
perit", so lehren sie, mu-; · der Empllin~cr einer z. ß. ind~bite 

gezahlten Quantität, ohne Hiicksicht auf' '-eine Bereicherung. -cblecht· 
hin so viel zurliekgewähren als er empfangen hat. 

Aber sind es denn nicht in der That audt bei Lci:-tuug nicht· 
geschuldeter Fungibilirn <loch clic empl'augcncn !::lp dc" ab solche, 
welche sich g rundlos im V ermögcn dc-.. Empfiiugcr' befinden·? )!tis· 
sen nicht a lso diese 'pezil's als ... olche den uiil'h-.tcll Gegenstand 
der zu bewirkenden Rlickgahe bilden? Imlt•m t'r die-.e rrnge bi\DZ 

richtig bejaht, gelangt :\1 an dry 3 , in .\nwcnduug cler herr .. rbenden 
Lehre von der Befreiung dc -.. 'chuldnl.' r' durch uachfol~eDtle l'n· 
möglichkeit der Leit>hmg, zu der Folgerung: da-.-. :lllch da, wo 
FungibBien sine causains \'l'rmögcn gl'ian!!ku, die Obligation auf 
Ruckgabe an sich genommen crli,cht, :-t1hald die RNitution der 
individuellen empfangenen Stucke dem Empfän:rer ohne eine ibu 
treffende Verantwortlich kl'it facti,.,t·h ir~endwic abge-.c~nitten i't. 

Aber wie wenn z. B. der Empt'iin~l·r t'l.lr t'in ihm imhtimlich 
als Nichtschuld geleistetes und von ibm in gutem !~Iauben ~einer· 
seits wieder veräus ertes Landgut l'ineu Pr c i s lucrirtc. I tziehent· 
lieh wenn er flir die ibm indebite gezahlten (~elder acben sich 
ankaufte? Witte (a. a. ·Ü. ,·. t i ') n.: currirt flir den er,tmn 
Fall geradezu auf eine eigene eondictio sine cau~a ant Heraus· 
gabc der ungerechtfertigten Bereicherung. Die aus dtm Gl'.;chiitt 
der. Zah.lung ents.tanden(", durch coudictio indebiti ge:-cblitzte, Obli­
gatwn I t nach Ihm mit der unYerscbuldeten l'nmü.,.litbkeit der 
Leistung untergegangen. Ein Kliiger, wckber den BekJa,;ten nicht 
der mala fides Uberfllhrte, wUrde danach durch den JJ,,,en Be· 
weis der irgendwie erfolgten Y cräu seruug zurtickge,;cblagen und 

. 3) A. a. 0 . S. 229 S. 240 fg. Vie ige An icht steckt mit E>idenz 
1~ den Worten des Pa u I u s fr. 65, §. 6 d. cond. indeb. ~ ln frumento imle· 
b1t0 soluto et bonit.1s est ct · . . . • .. . , s 1 c o n s ums 1 t trumentnw, prenuw repetet · 
~.are hier nur Getreide der Gattung nach in obligatiouP gedacht, wie 
konnte dann die Co 1• d . nsum 10n es empfangenen s p e z 1 e II e n Quantums von 
Relevanz sein? Mandry s. 221. 

Die Obligationen ans grundloser Bereicherung insbesondere. 261 

dazu genöthigt werden können, den schwierigen Beweis, dass und 
in wie weit Beklagter bei Gelegenheit dieser Veräusserung sine 
causa b er eiche r t sei, in einer neuen Klage auf Grund einer 
andersartigen Obligation zu unternehmen. 

Andere Anhänger der gleichen Grundlehre 4 ) ziehen doch 
wenigstens die~en secundären Anspruch mit in die identische con· 
dictio indebiti hinein. Sie finden darin "eine Erweiterung des 
Umfangs und Inhalts der an sich dem Empfänger eines indebitum 
obliegenden V crbindlichkeit über ihre ursprUngliehen Grenzen 
hinaus". Die Erweiterung der Obligation auf das, was der Em­
pfänger mittelbar au dem V crmögcn des Gebers grundlos lucrirte, 
wird dann "da an sich genommen die Forderung des Gebers als 
erloschen zu betrachten wäre" (E r x I eben S. 197) aus dem 
bonum und aequum erklärt, mit dessen Anforderungen der Be­
klagte durch die Verweigerung der Herausgabe jenes mittelbaren 
Gewinnes sich in Wider$pru<'h setzen wtirdc. 

Aber sofort schlägt dann wieder die streng logische Konse­
quenzziehung aus dem angenommenen Grunddogma dem zur Aus­
hülfe herbeigezogenen bonum et aequum direct ins Gesiebt. An­
statt des an dem Vermögen des Empfängers Ausgeschiedenen 
soll nun die an die , 'teile getretene Bereicherung als solche 
in die Obli .,.ation eintreten. Da aber hinsichtlich des in Gelde 
ausgedrllckt~n Betrages dieser Bereicherung eine Unmöglichkeit 
der Leistung nicht mehr eintreten könne: so soll nun auch der 
Empfänger schlechtbin auf jenen Betr~g forthaften 5

). W~hr~nd 
also nach Mandry der Empfänger emer Geldsumme, dte Ihm 
z. B. irrthümlich als Vermächtniss ansbezahlt war , durch d~ren 
gutgläubige Verschenkung frei "';it:d: ':tirde ~r doc~ unbedmgt 
forthaften wenn er in gleicher \\ e1se emen Dmmant11ng empfing 
md erst' durch dessen Veräu serung das Geld sich verschaffte, 
:Yelches er dann gutgläubig Yerscbenkte 0

) . Und auch nach Erx-

4) Erxl e ben S. 196 fg. Brinz S 405. Mandry S. 244. 

5
) Erxl e ben a. a. 0. S. 205-207. Mandry S. 235 fg. S. 230. 

Voi t die condictiones ab causam (1862) S. 319 fg. 
g d . 0 S 235 motivirt die verschiedene Behandlung da-
6)i\Ianna.a. . b "ltd' on 

. d . l;t tercn F·llle nur der abstracte Geldwert ' nJc ' le c -
mJt, ass liD .. kz .tlr s Kl'igers Vermögen ( indirect) sine causa ber-
creten Geldstue ·e, ans • 

stamme. 
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Erxleben (S. 20t fg.) und Wittc (S. 143 fg.) .chrecken hier 
nicht vor der Annahme zurllck, da es auf das 'chick al der 
einzelnen hingegebenen Sachen beim Empfänger, da sie nicht 
Gegenstand der Obligation seien, nicht ankomme. Da rgenus non 
perit", so lehren sie, mu s der Empfänger einer z. ß. indcbite 
gezahlten Quantität, ohne Rücksicht auf seine Bereicherung, schlecht­
hin so viel zurückgewähren als er empfangen hat. 

Aber sind es denn nicht in der That auch bei Leistung nicht­
geschuldeter Fungibilien doch die empfangenen 'pecic · al' solche, 
welche sich grundlos im Vermögen des Empfängers befinden'? 1\lUs­
sen nicht also diese Spezies ah; olche den näch ten Gegen land 
der zu bewirkenden Ruckgabe bilden? Indem er dic~:;e Frage ganz 
richtig bejaht, gelangt 1\1 an dry 3 ), in ~\.nwendung cler herr ehenden 
Lehre von der Befreiung des chuldner · durch nachfolgende 'C'n­
möglicbkeit der Leistung, zu der Folgerung: das auch da, wo 
Fungibilien sine cau~a ins Vermögen gelangten, die Obligation auf 
Ruckgabe an sich genommen erli cht, sobald die Restitution der 
individuellen empfangenen Stücke dem Empfänger ohne eine ihn 
treffende Verantwortlichkeit fa.cti eh irgendwie abge:;ebnitten i t. 

Aber wie wenn z. ß. der Empntngcr für t'in ibm irrtbUmlicb 
als Nichtschuld geleistete und Yon ibm in gutem Glauben seiner­
seits wieder veräussertes Landgut einen Pr e i Iucrirte beziehent­
lich wenn er für die ihm indebite gezahlten Gelder Sachen sieb 
ankaufte? Wi tte (a. a. ·0. S. 148) recurrirt für den ersteren 
Fall geradezu auf eine eigene condictio sine causa auf Heraus­
gabe der ungerechtfertigten Bereicherung. Die au dem Geschäft 
der Zahlung entstandene, durch condictio indebiti geschützte Obli­
gation ist nach ihm mit der unYerscbuldeten L'nmöglicbkeit der 
Leistung untergegangen. Ein Kläger, welcher den Beklagten nicht 
der mala fides überflibrte, würde danach durch den blos en Be­
weis der irgendwie erfolgten Yeräu erung zurtickgeschlagen und 

3) A. a. 0. S. 229 S. 240 fg. Die ige Ansicht steckt mit Evidenz 
in den Worten des Pa u I u s fr. 65, §. 6 d. cond. indeb. "Iu frumeuto inde­
bi~~ sol~to et bo~itas. est, et si consumsit frumentum, pretium repetet". 
'~.are bter nu~ Getretde der Gattung nach in obligatione gedacht, wie 
konnte dann dte Consumtion des empfangenen s p e z i e II e n Quantums von 
Uelevau:t. seiu? Man dry S. 221. 
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~azu .genöt~igt werden können, den schwierigen Beweis, dass und 
m w1e we1t Beklagter bei Gelegenheit dieser Veräusserung sine 
causa b e r eiche r t sei, in einer neuen Klage auf Grund einer 
andersartigen Obligation zu unternehmen. 

Andere Anhänger der gleichen Grundlehre 4) ziehen doch 
wenigstens diesen sccundären Anspruch mit in die identische con­
dictio indebiti hinein. ie finden darin "eine Erweiterung des 
Umfangs und Inhalts der an sich dem Ernpfauger eines indebitum 
obliegenden V crbindlicbkeit über ihre ursprünglichen Grenzen 
hinaus". Die Erweiterung der Obligation o.uf das, was der Em­
pfänger mittelbar ans dem Vermögen des Gebers grundlos lucrirte, 
wird dann "da an sich genommen die Forderung des Gebers als 
erloschen zu betrachten wäre" (E rx 1 eben S. 197) aus dem 
bonum und aequum erklärt, mit des en Anforderungen der Be­
klagte durch die Verweigerung der Herausgabe jenes mittelbaren 
Gewinne sieb in Wider:-prn<'h setzen würde. 

Aber sofort schlägt dann wieder die streng logische Konse­
quenzziehung an" dem angenommenen Grunddogma dem zur Aus­
hUlfe herbeigezogenen bonum et aequum direct ins Gesicht. An­
statt des aus dem Y ermögen des Empfängers Ausgeschiedenen 
soll nun die an die ,'telle getretene Bereicherung als solche 
in die Obligation eintreten. Da aber hinsichtlich des in Gelde 
au gedrückten Betrages dieser Bereichenmg eine Unmöglichkeit 
der Leistung nicht mehr eintreten könne: so soll nun auch der 
Empfänger schlechthin auf jenen Betrag forthaften 5

) . Während 
also nach Mandry der Empfänger einer Geldsumme, die ihm 
z. B. irrtbürolieb als Vermächtniss ausbezahlt war, durch deren 
gutgläubige Yerscbenkung frei wird: würde er doc~ unbedingt 
fort haften, wenn er in gleicher Weise einen Diamantnng empfing 
und erst durch de sen Yerän erung das Geld sich verschaffte, 
welches er dann gutgläubig verschenkte 6 

). Und auch nach Erx-

4) Erxleben S. 196 fg. Brinz S 405. Mandry S. 244. 
o) Erxleben a. a. 0. S. 205-207. Mandry S. 235 fg. S. 239. 

Yoigt die condictiones ab causam (1862) S. 319 f~. 
6) Mandry a. a. 0 S. 235 motivirt die verscbtedene B~handl~ng da-

mit, dass im letzteren Falle nur der atstracte G~Jd,~erth, ~tcht d1e con­
creten Geldstiicke, aus tks Kliigers Vermögen (mduect) sme causa her-

stamme. 
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I eben wUrde der Empfänger des Diamantringes, wenn er einen 
anderen Ring daflir eintauschte und dic:;cr eingetauschte ihm 
casuell verloren ging, dadurch keinenfalls von der Obligation ge­
löset werden; während dies ge cbehen wäre, wenn j ener erste 
Ring ihm ohne stellvertretende Commodum vernichtet oder auch 
nur abhanden gekommen wäre. 

Um solchen stricten und formalistischen Folgesätzen au zu­
weichen, ist längst das Ziel der fraglichen Obligation in der fol­
genden anderen Weise bestimmt worden l). Man lehrt, da "die 
Verpflichtung einfach auf Herausgabe der Bereicherung'' gelle. Zu 
näherer Bestimmung pflegt beigefUgt zu werden: da. s nachbcriger 
Wegfall der Bereicherung die Verpflichtung ausschlies~e, wenn der 
Wegfall "ohne Schuld" de · Bereicherten eingetreten sei (Wind­
s c h e i d); dass, sofern der Empfänger in gutem Glauben i t, 
seine Verbindlichkeit sich von Allem, wa ' ihm unmittelbar oder 
mittelbar zugekommen war, einschränkt auf dasjenige was ihm als 
Vermögensgewinn geblieben ist B). 

Das Verhältniss, in welchem diese Auffal"~ttng vom Gegen­
stand der condictiones sine causa zur herrschenden Lehre Yon der 
Unmöglichkeit der Leistung steht, findet -.ich am bestimmte· ten 
bezeichnet bei ~Iommsen selbst. E kann nach ihm (a. a. 0. 
Bd. 1 S. 320 fg.) nicht zweifelhaft ein, da , die Grnnd~ätze Uber 
die casuelle Unmöglichkeit der Leistung auch hier zur Anwend­
ung kommen. Tritt daher ohne dolus oder cnlpa lata des Em­
pfängers eine Unmöglichkeit ein, da · empfangene indebitum zu 
leisten, ohne da8s dafür ein .\.nderes in das Yermögen des Schuld­
ners gelangt ist, so ist derselbe YOn seiner V crpfliehtung befreit. 
Indess sind doch nach l\1. "die RömLch<>n Jurden hier nicht bei 
demjenigen stehen geblieben, was iiber die Grenzen der rnmö"'­
lichkeit gilt·'; indem es einzig und allein darauf ankommt, ~b 

7) S. ausser den bei W i t te a. a. 0. S. 140 Citirten jetzt nam. auch 
noch Winds c heid Pand. §. 424. 

8) Arndts Pand. !\. 34 1 sub. 2. Unbestimmter Puchta §. 309 a. E. 
"Gegenstand der Klage (cond. indebiti ) ist, was der Beklagte von der 
indebiti solutio hat; dies entbiilt eine Erweiterung durch _\..ccessionen 
FrUchte, sonstigen Gewinn, aber auch wenn der Empf:'inger in bona fid~ 
ist (nur dann?) eine Beschriinkung des Gegenstandes. 

,, 

Die Obligationen ans grundloser Ber('icherung insbesondere. 263 

eine wirkliebe Bereicherung im Vermögen des Schuldners sieb 
findet. 

Dem Standpunkte der herr ehenden Lehre Uber Aufhebung 
der Obligationen durch 'Gnmöglichkeit der Leistung erscheint hier 
also doch immer die irgendwelche Abstellnng auf fortdauernde 
Bereicherung al eine positive Ausnahme, oder wenigstens theil­
weise ~Iodifieation, von einer festen allgemeinen Regel. Gerade 
an der natürlichen Al.meigung gegen positive Ausnahmen, aus 
dem naturlieben Streben, die einmal angenommene Regel mög­
lichst in allem Detail bewährt zu finden, wird es sieb hauptsäch­
lich mit erkHiren, wenn eine Heihe namhafter Juristen so ent­
schieden es abll'hnt, durch Wegfall der Bereicherung als soleher 
unsere Obligationen erlöschen zu lassen. Und so mögen denn 
un ere früheren Au fUbrungen, nach welchen eine feste uniforme 
Regel die hier durehbroehen werden mUsste, ganz fehlt,. mit zur 
Versühnuno- des Gegen atzes beitragen. Könnte man hier etwa., 
weil e sich um <.:ondictionen oder actioncs sh'icti juris handelt, 
die Grnnd ... ätze der Yerborum obligationcs zur Anwendung bringen 
und nur er- t an den stärk, ten Hindernissen die Obligation schei­
tern lassen? Oder sollte man, unter Bezugnahme auf das _bonum 

t die Grundsätze der bonae fidei obligationes hter zur 
e aequum' fid . bl' ti d 
Riebtschnur herbeiziehen? L'nd welcher bonae e1 o tga o, a 
d h diese ·wieder unter einander verschieden behandelt werden? 

oc Es i. t vielmehr klar, dass aus dem besonderen ~all, aus der 

b d Idee der fraglichen Obligation auch d1e besondere ef'OD eren f 
Norm hergeleitet werden muss. Es fragt sich ~enauer: . wo.rau 
· ht t sich ihrer ganzen .Anlage nach das Soll d1eser ObhgatiOn? 

nc ~ie Grundidee aller dieser Condictionen wird nun am ~reffend­
sten und präci estcn von p a pi n i an bezeichnet~ wenn er (hbr. VIII 

f 66 d. cond. indeb. 12, 6) über eme derselben s~gt 
q uae<;t. r · d · d · d lterms 

I:I d ·ctio ex bono et aequo intro ucta, qm qm a 
acc con I ' · 't" Sehr ,. . . ·a deprehenditur reyocare consneVJ . 

apud alterum ~:>me c.lus ' E I 
. e<cbt ist daher anchunser.AnsspruehPapinia~s ~on ' l'X e­

nut R . d End-Punkt seiner sorgfältig cmgebendcn 
b e n zum \nsgang~:>- un 1· f" h ·er 
. - bt worden. Nur sind gerade c Ie ur uns I 

lntersucbungcn gemac . . . . . t" dlicher Weise gc-
·h 'd d--ten \Yorte m ollenbar miSSHIS an . . 

entsc CI en , \Y' . aller Welt lässt sich denn das "qmdqmd-
dentet worden. te m • , . . · lieh einmal ohne 
deprehenditur·' von dem verstehen was Ul spi üng 
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Grund in das Vermögen des Beklagten gekommen ist, anstatt 
vielmehr von dem, was bei Beklagtem zur Zeit betroffen oder 
angefunden wird? Bei ibm betroffen wird, als zwar nach formel­
lem Recht ihm zugehörig, aber als ohne zureichenden materiel­
len Rechtfertigungsgrund direct oder indirect au Klägers Vermö­
gen herstammend und daher nach den Anforderungen des bonum 
ct aequum 9) diesem letzteren Vermögen gebührend. 

Das Soll der Obligation richtet f'ich danach zunächst auf 
RUckverschaffung dessen, was man ine causa empfing, sofern und 
soweit man dasselbe mit seinem unmittelbaren Zuwach noch bat, 
sei es in Natur, sei es nur dem Gcldwcrthe nach. So kann also, 
bei gleichbleibendem inneren Obligationl'zweck, der äus ere Ge­
genstand, dessen T.;ebertragung in das Yermögen des Gläubigers 
durch die Obligation ge icbert und vermittelt werden soll, die 
verschiedensten Metamorpho en erleiden. 

Insbesondere kann einerseit die er Gegen tand erweitert oder 
verbessert werden. Etwa indem FrUchte zu dem elben hinzutreten 
(fr. 15, pr. 12, 6), indem ein Schatz in der achc entdeckt wird, 
indem bei sine causa empfangenem juristi c:bem Be itz inzwbchen 
die Eigentbumsersitzung sieb vollendet 10). Keinesweg hingegen 
wUrde dahin der Gewinn gehören, den der Empfänger durch 
gtinstige Speculationen (propter negotiationem) au der Sache 
etwa zieht. Etwas Anderes H es, da s ans t a tt der Sache bei 
erfolgtem Verkauf der daflir empfangene einfache Preis zu lei­
sten ist. Nur steckt darin keineswegs eine "Erweiterung der Ver­
bindlichkeit über ihre ursprUnglieb en Grenzen hinaus" (Erx leben 

9) Die genauere innere Begründung und Deutung dieses bonum et 
aequum ist bei Erxleben a. a. 0. I nam. §. 4 S 25-38 befriedigend. 

10} lheri ng Abhandlungen aus dem Röm. R. S. 22 fg. Erxleben 
a. a. 0. S. 193 fg. Mom msen Erörterungen a. d. Obligationenrecht 1859 
S. 2f> u. 26. :M. stellt hinsichtlich der später vollendeten Ersitz1mg darauf 
ab, .dass einesolutionicht bloss dann anzunehmen ist, wenn der Gläu­
biger das ihm Geschuldete unmittelbar durch die nandlnng des Schuldners 
erhi"ilt, sondern auch dann, wenn !lnrch die Handlung des Schuldners mittelbar 
das gleiche Resultat herbeigl'fiibrt wird•. Allein das ganze Princip ist ja 
von viel allgemeinerer Anwendbarkeit und weit hinansgehend über den 
Fall eines solvere sine causa. 

j / 
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a . a. 0. S. 186). Vielmehr gebt die Obligation ihrer ursprUng­
lieben Anlage nach, auf Grund der Idee des nämlichen aequum 
et bonnm, in zweiter Linie auf diesen Preis wie sie in erster 
Linie auf die 'acbe selb~t sich bezog. 

Andererseit' kann nun auch der Gegenstand, dessen RUck­
Ubertragung die Obligation bezweckt, sich verringern oder 
ganz wegfallen und mit ihm dann auch die Obligation selbst. 
'o kann die Obligation erlöschen selbst wenn der Empfänger 

abf>ichtlich, durch eigene freie That, die Sache vernichtete 11 ) . 

'Yar es hingegen z. H. indebite empfangenes Getreide, wel­
ches vom Empfänger verzehrt wurde: so gilt hier, sofern er 
sieb die es sonst doch hätte kaufen müssen, der W ertb als 
noch in einem Y ermögcn befindlich und zwar, nach W ä c h­
t er 's richtiger _\.nnabme 1 2 ), der Marktwerth im Augenblick der 
Con umption. Hat der Empfänger die Sache unter dem M:arkt­
werthe verkauft: .. o richtet ich die :::3chuld auch nur auf diesen 
geringeren Prei.. l:nd wenn er gerade diesen empfangenen Preis 
erwei.:;lich noch theilweise verlor, verschenkte u. dgl. so muss sich 
die Schuld danach noch weiter einschränken. U l p i ans Worte 
in fr. 26, §. 12 d. c. i ... nempe hoc solum refundere debes, quod 
ex pretio habe s'" stimmen damit vollkommen überein und können 
nur in gezwungen ter Weise mit Erxleben, Witte (S. 147 fg.) 
u. A. gedeutet werden auf den irgend früher einmal eincassir-

ten Preis. . 
Sehr richtig bemerkt Windscheid (§. 424. Anm. 3) ."1st es 

b"ll" da die ungerecbtfertioote Bereicherung eme VerpfliChtung 
I lg' • ~ . b . . . . ß" h 

zur Herausgabe erzeuge, so 1st es auch b1lhg, dass dJCse Ve1 p IC t-
ung nur so lange dauere wie die Bereicberun?" selbst" ... ~be•: 
freilich, wenn der Empfänger nicht ein VerpßiChtungsunfahiger 

11 ) "Si sen·um indebitum tibi dedi eumque manumisist~, si sciens hoc 

b · ad pretium e ·1us. si nesciens non tenebens, sed propter 
fecisti tcne ens · ' J"b XVII d 

~ e"us Jiberti et ut hereditatcm restituas~ Pan I u s 1 r. . a . 
opera:s ~ - d d . d ) Unnöthigc Schwierigkeiten findet lnerbel Plant. fr. 6;~, §. 0 · con · 111 •• 

Erxleben a . a. 0 .. ~ . 195 f. t b 
· n· p ßd 15 S 126 Erxleben stellt consequen a 

1 '> ArchiV ur c. r. · · · G · 
f d- \\-errh in dem Au.,.cnblick wo "durch den Uebergang des et~el-

au en cles E':n)lflingers die obligatio indebiti entstanden ISt" des in das Vermögen 
(a. a. 0. S. 187). 
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insb. ein Pupill ist : so gilt er durch <kn IJ)o .. -.cn erwie~enen Em­
pfang zunächst zur Rückgabe de' Empfan~rncn als -.olchen fUr 
obligirt; bis er seinerReit~ den Bc\n+ .. liefert, da-...; und in wie 
weit ihm dies Empfangene, beziehentlieh die darin cuthaltcnc Be­
reicherung wieder verloren ging. 

Und weiter bezUglieh des cn, wa · er dolo malo wcg~ab_. wird 
er in Anwendung allgemeiner Grund:-;iitzc auch hier prakti~rh 

ebenso behandelt wie wenn es noch bei ihm betindlit-h wiire: 
w ieder unter der Voraussetzung, das~o; Cl' vrrpflichtung.;:fäbi; mu· 13). 

Das Soll unserer Obligationen grht nicht auf .\mn•ndung 
irgend welcher Diligenz und Haftung fllr rnhprcc·hende Culpa. 
Dieses Soll ist vielmehr nur darauf mit gerichtet, da ....... der ....,,Jmld­
ner sieb, unter Yoran setznng ·eines Wi,.."'<'llS um die Exi ... tci z "ei­
ner gegenwärtigen oder künftig möglichrn Yerbindliebkeit zur 
RUckgabe, jedes dolos (inrl. lata culpaj enthalte, wodurch die 
obligationsmäs ige RUckgabe vcrl1indert oder die parate Bc--eitig­
ung eines schon erwach enen Ilindcrnis~l':-; ,-creitelt wUrde. 

Zwar wird >ielfach, gerade fur den Fa11, da ...... das :Moment 
des Wissens um die Riickgabepflicbt hinzutritt, eine Haftung de 
Empfängers itir jegliche Culpa, auch die in non facicndo ge­
lehrt 1 4 

) . Aber die Haftung fllr Diligenz fordert doch immer 
einen besonderen Recht~gmnd. Und wo ist der in un~erem Falle 
gelegen, als in welchem er :;ich doch nicht auf Parteiwillen 
g ründen lässt? Und wie hätte t>ich die Yollend · bei den Römern 
so ohne ~, eiteres mit dem Charakter des Schutzmittel~ un:-crcr 
Obligation als einer aetio stricti juri yertra.gen: wonach man 

13) Gerade aus dieser Nichthaftung für dolus und darans, dass dem 
Pupillen nicht der schwierige Beweis des spiiter eingetretenen Yerlustes 
aufgebürdet wird, erklärt es sieb zur vollsten Genüge, wenn es mehrmals 
in den Quellen als etwas Besonderes herausgehoben wird, dass ~pupillus, 
quatenus I o c u p I e t i o r factus est, tenetur .. Man kann darauf nicht ein 
arg. a contrario des Inhalts griinden, dass sonst überhaupt gar ~ichts auf 
Fortdauer der Bereicherung aukomme. 

14) So nam. Windsch e id §. 424 ~lnm. 3. Auch .\rndts ist wohl 
gleicher 'Meinung, wenn er ( a. a 0 . §. 3·~ 1) nnr flir tlen Empf:ing r in 
gutem Glauben es als etwas Besonderes hcrn>rhebt, dass sich seine Ycr­
bindlichkeit auf den ibm gebliebenen Vermögensgewinn beschränke .• \ehn­
lich P u ch t a s. 309 a . E. 
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d~~h, ~ e n n hier die Analogie der vcrborum obligationes statthaft 
w.~re, 1m besten Fall nur llaftung flir jegliche culpa in facicndo 
hatte annehmen können 1s)? 

. Das einzige Fragment der Pandekten, in welchem man ein 
Emstehcn flir Diligenz angenommen zu sehen glaubt, ist aus p a u-
1 u s ( libr. VI ad Plautium fr. 38, §. 1 d. usur. et fr. 22, 1) IG). 

"Si fundus ob rem datus sit, vclnti dotis causa, et rennnciata 
adfinitas, fructu qnoque restitucndi sunt; utique hi , qui percepti 
sunt eo tcmpore quo spcrabatur adfinitas: sed et posteriores, s i 
in re mora fnit, ut ab illo qui reddere debeat o m n i modo resti­
tnendi sunt. 'ed et i per muliercm stetit, quominus nuptiae eon­
trabantur, magis est, ut dcbcat fructus recipere. Ratio autem hacc 
e t, quod si sponsus non convcniebatur restituere fructus, li c u er a t 
ci negligere fundum" . 

15) Anders ist dies freilich, wenn der Empfang selbst dolo malo er­
folgte und dadurch die Obligation eint> pönale Steigerung erhält, z. B. auch 
wenn J emand wissentlich in gewinnsüchtiger Absicht die Zahlung einer 
::\ichtschulcl annimmt "quoniam furtum fit, quum quis indebitos nummos 
sciens acceperit~ caevola. libr. IV quaest. fr. 18 d. cond. furt. vgl. fr. 38, 
§ . 1 d. solut.) . 

16) M o m m s c n Mora S. 129 Anm. 7, u. nam. Erörterungen aus dem 
Obi. R. 18o9 S 62 Anm. 16 nimmt nach fr. 38, §. 1 cit. eine Haftung 
selbst für die versäumten Frlichte an, auch ganz abgesehen von wahrer 
Mora. Im Resultat ganz richtig äussert sieb Göppe r t, organische Er­
zeugnisse, 1869 S. 251 -25~. Nur wird man die, von ihm in die Stelle 
hineingetragene, Auffassung der Früchte als blosser abgetrennter Sach­
theile auszuscheiden haben; fe1 ner wird man die geforderte Umstellung 
der W orte fructus und fundum als unnöthig verwerfen müssen. Bei der 
conveiJtio hinsiebtlieh der Frlichte ist iiberhaupt an eine Mahnung ge­
dacht die den Schuldner in Mora versetzt. Ungezwungener freilich er-

• ' f " I schiene der Ausdruck des Paulus, wenn man das Wort ." ructus a.s 
ein aus dem vorhergehenden Satze gezogenes, Glossem überhaupt strel-

' eben dürfte. . 
Fast eher noch als auf fr. 38, §. 1 cit. könnte man in U lp 1an's fr. 5, 

d d d 12 .j die Haftung fiir positive Diligenz bei der con-§. 2 . con . c. . , .. . . . 
dictio sine causa als solcher bestätigt finden; erklarten s1ch mcht .d1e Worte 

'JUOd si fucrit nec culpa ejus contig1t", wie die ganze Entscheidung des 
;.'ragments. 

0

durch das Ausgehen vom Gesichtspunkte des Mandates. Vgl. 
Er x 1 e b e 11, die conclictiones t:~ine causa Dd. 2, 18f>3 S. 229-234. 
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Der Gedankengang des vielfach missverstandenen Fragments 
ist sicher der folgende: Ist ein GrundstUck doti!4 futnrae causa 
vom Bräutigam empfangen, so ist er nach dem consen mä igen 
Zweck der Hingabe zur Ziehu!lg von FrUchten verpflichtet, damit 
sie dereinst das Kapital der ·dos vermehren können. Ist nun das 
Verlöbniss aufgekündigt: ~o hat er von da an das Grundstuck 
sine causa im Vermögen; der conscn mä. sigc Zweck der Hingabe 
ist vereitelt und seine Pflicht zur Cultur des GrundstUckes, also 
zur Fruchtziehung an sieb genommen beendigt (Jicucrat ei negli­
gere fnndum). Daher bedarf es erst einer Mahnung und der Da­
zwiscbenkunft einer wahren Mora, damit eine Haftung fti r alle 
irgend ziehbaren ( omnimodo) F'rUchte neu begrUndet werde. Als 
Grund also (ratio autem etc.), wes halb erst ,.si in re mora fuit" 
eine Haftung ftir Fruchtziehung und zwar nun eine chlechthinnigc 
Haftung wieder beginnt, wird am Schlu ,-on Pa u l u s einfach 
das angegeben: dass an sich genommen mit der erfolgten .Auf­
ktindigung des Verlöbnisse diese Pflicht erlo eben war. Verdun­
kelt wird die Erkenntniss dieses eorrect Jogi eben Gedankengan· 
ges 11) nur dadurch, dass Pa u 1 u s, in einer energischen und 
sprudelnden Weise des Denkens, zwischen da zu Erläuternde und 
die ratio noch die Parenthese bineinwirft, das auch bei einer 
durch die Frau verschuldeten YerlöbnissautkUndigung, unter Vor­
aussetzung der Mora, ni cht minder treng Uber die F rüchte zu 
rechten sei, als wie wenn der Mann das Yerlöbniss gebrochen 
hätte. 

So bestätigt also unsere Stelle, dass man bei den condictiones 
sine causa der Mora hinsichtlich der FrUchte die gleichen Wirk­
ungen wie bei den freien Klagen beilegte. Und zugleich, dass 
das Soll dieser Obligationen, auch unter Voraussetzung des \Yis· 
sens um die Rückgabepflicht, an sich genommen, nicht über die 
Vermeidung des dolus (incl. lata culpa) hinausgeht. So wird ja 
denn auch in fr. 26, §. 12 cit. an drUcklieh nur vorausgesetzt, 
dass der Empfänger des nicht-geschuldeten Sclavcn ihn . ine 

17) 'Veniger correct würde uns derseihe erscheinen, wenn die 'Yorte 
gegen Ende lauteten "si sponso concedebatur non restituere fructns, 
lieuerat etc.", wie nach Hnschke's neu<>stem Vorschlage (zur Pandekten­
kritik 1875 S. 87) geändert werden soll. 
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fraude modico distraxitu . Nur also wenn er ihn euro fraude­
dolo malo zu billig verkaufte, wUrde er für den vollen W erth 
verantwortlich ein: nicht aber wenn er ihn aus Ungeschicklich­
keit und Nacblfu; igkeit unter dem Markhverthe weggegeben 
hätte 18

). Welchen Grund aber haben wir denn, in unserem Recht 
abweichend vom Römischen die Haftung dessen, welcher ohne 
dolu8 malu · eine Nichtschuld empfing, durch die blosse s p ä­
t er erlangte Kunde Yon der auf Hiickgabe seines Eigenthums 
gehenden Obligation plötzlich zu steigern auf positive Diligenz 
t'Ur die ·acbe, auf frnctu · pcrcipiendi, gesetzliebe Zinsen u. dgl. 19)? 
\\' enngleich ja das vollkommen anzuerkennen ist, dass bei uns 
kein Hinderungsgrund mehr be tcht, bei eingetretener Mora, auch 
hier auf Y c r zu g z ins c n zu erkennen 20). Denn die Ausschliess­
ung die~er Wirkung der Mora im Römischen Recht war freilich 
nur ~\.n flu de procc sualischen Charakters der Klage als einer 
actio tricti juris und nicht, wie die Ansscbliessung der Haftung 

18) Auch nachdem schon der Empr:inger erfahren hatte, dass der 
Seiave nicht wirklich geschuldet war, konnte ja der Verkauf an und fiir 
sich vorwurfsfrei statthaft sein, z. B. wenn dem Empfänger die nöthigen 
Subsistenzmittel flir d l•n Scla\'en fehllen, ohne dass doch dessen sofortige 
und rechtzeitige RUckgabe an den Geber nach Lage der Sache ausführ­

bar war. 
19) Ganz richtig erklärt sieb in diesem Sinn gegen die Zuerkennung 

gesetzlicher Zinsen bei den Condictionen (mit AuEnahme der c. furtiva) das 
Erkenntniss des O.A.G. Wiesbaden in Sen ffe rts Archiv Bd. 2 Nr. 59, 
unter ausdrücklicher Verwerfung der Analogie von Mandat und negotiornm 
gestio. Auch die Bestimmungen der neueren Gesetze stat~iren ~icht eine 
Haftung fiir positive Diligenz, versäumte Früchte, gesetzliche Zmsen vom 
Moment der später erlangten Kunde an. So Allg. L. R. I, 16 §. 194 und 
195 dazu Förster Bd. 2, §. 150 sub I, c. Sächs. Gesetzb. Art. 1527 und 
1528, wonach "der Empfänger in redlichem Glauben" haftet "soweit er zur 
Zeit der Rückforderung bereichert ist", der Ernpfauger in unredlichem Glau­
ben aber den Vorschriften von der Entwendung unterworfen wird. Der 
Dresdener Entwurf Art. 981 lautet wie das Sächs. Gesetzb. Art. 1527 nur 
noch bestimmter durch den Zusatz "hat s ich derEmpt:'inger bei dem Em-
pfange der Le istung in gutem Glauben befunden". . 

2v) So das Erkenntniss des O.A.G. Stuttgart in -~e ufferts Arch•v 
Bd. 1 ~r. 59 s. 66 und nam. tlie Ausfiihrung von W ac hter Erörterun­
gen etc. Heft 2, 1846 S. 12J-125. Allg. L. R. I, 16 S· 195. 
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für Diligenz, innerlich durch die materiellen Voran . etzungen der 
Obligation selbst motivirt. 

Bei einer so begrenzten Haftung nun wUrde . ich flir den Fall 
des Rechtsstreites nach allgemeinen Grundsätzen in dieser Hin icbt 
die Beweislast geuauer wie folgt regeln. Den Beklagten trifft 
der einfache Beweis, das und in wie weit er das Empfangene, be­
ziebentlicb die darin enthaltene Bereicherung wieder ,·erlor. Kann 
er z. B. nur das factische Abhandenkommen der ::;ine causa zu 
Eigenthurn empfangenen Sache darthm1: ·o mli 'ste er wenig ·ten 
doch die reipersecutori scbcn Rechtsmittel cediren, e wären denn 
auch diese verloren gegangen, z. B. indem er ~>chon selb t ie 
angestellt und bei mangelndem Bewei. c nutzlos eon umirt hatte. 
Da nur unter Voraussetzung des Wissen· um die gegenwärtige 
oder klinftig mögliche RUckgabepflicht auch die Haftung flir dolus 
(incl. lata culpa) hinzutritt: so wlirde dann dem Kläger zunächst 
der Beweis dieses Wissens im Fall der Be treitbarkeit und Be­
strittenheit obliegen. Und weiter odann der Beweis, das wirk­
lich der Vorwurf des dolus oder einer gleichgeltenden gewi sen­
losen Versäumniss bei dem erwiesenen Vcrlu t den Beklagten 
traf. Unmöglich kann es ja. auch hier dem Beklagten aufgebür­
det werden, sich zu exculpiren d. b. von einem unbegründeten 
Verdacht des dolus sich zu reinigen. 

Nur wenn keinerlei dolus erweisbar ist, wUrde der Verpflich­
tete bei dargethanem gänzlichem Verlust der empfangenen Be­
reicherung von seiner Schuld gänzlich befreit sein. 

Hier bewährt sich denn auch in unserem Fall die allgemeine 
Maxime: dass, wenn nur der Verpflichtete gegen das Soll der 
concreten Obligation sich nicht verfehlte, diese Obligation er­
lischt, obgleich der ihr von llaus aus innewohnende ~pezifi­
sche Zweck dm·ch die Umstände vereitelt wurde. E i t daflir 
einerlei, ob die Erreichung jenes pezifischen Zwecke an sich 
unmöglich ist oder nicht; einerlei auch denkbarer Weise ob 
der vereitelnde Umstand direct durch den Willen des Obligir­
ten herbeigefUhrt ist, oder nicht. So erlischt ja die reine, nicht 
durch Wissen des Empfängers qualificirte, Obligatio indebiti schon 
durch einfache Verschenkung des empfangenen Objects. Freilich 
wäre der äussere Zweck der Obligation, die lUickverschaffung 
des Eigenthums an sich durchaus noch erreichbar ; freilich ist das 
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derzeit obwaltende Hinderniss durch freie That des Schuldners 
gesetzt. Aber da 'oll der Obligation war ja hier von An­
fang nicht stärker und intens iver, als dass der Schuldner das 
Eigenthum, sofern es bei ihm vorbanden sei , zurtickleiste und 
sich eventuell dc dolus eutbalte. Und so scheitert denn h1er 
jenes :::5oll und mit ihm die ganze Obligation an der mangelnden 
Stärke. Ist hingegen die empfangene individuell bestimmte Sache 
noch beim Empfänger sell>:;t vorhanden: so kann dann auch hier 
die Obligation kraft der Realcxecntion den Willen des Schuldners 
überspringen und sich unvermittelt dmch ~eine Handlung reali­
siren: ohne da s indcss durch die e Möglichkeit das innere Wesen 
des Recht'verhältnis es urugcwa.udelt wUrde 21). 

"Go ere bi hcrigen _\.usfUhrungen werden gcnligen, um zunächst 
als unmittelbar prakti:;cbe Nutzanwendung die folgende gesichert 
zu haben. E hat keinen W crth, und muss sogar verwirrend wir­
ken, wenn auf Grund der herrschenden Doctrin unsere neuere 
Gesetzgebung eine uniforme Regel tlber Erlöschen der Obligationen 
durch ,.Cnmüglichkeit der Lei~:;ttmgu aufzustellen pflegt, mit 22) 

oder ohne nähere Bestimmung des Begriffes der Unmöglichkeit. 
Vielmehr kann es sich hier nur darum handeln die Intensität des 
Soll (oportet) der einzelnen Obligationen, soweit darüber Zweifel 
entstehen könnten, scharf und gtnau zu bestimmen. Aus der, 
Uber jede Macht gesetzgcberischcn Willens erhabenen, inneren 
Logik des Obligation begriff:> ergiebt es sich ja dann ganz von 
selbst: dass die Obligation erlischt, wenn von der Seite des 
Schuldner her Alles geschah was geschehen sollte und dennoch 
der Obligationszweck definitiv vereitelt wurde. 

21) Anders z iebarth, Realexecution S. 207 f., nach welchem dadnrch 
"an die Stelle der Condiction die Rescission getreten ist". · . 

22J S. z B. ächs. Gesetzb. Art. 1010 "Die Forderung gilt als erloschen 
bei jeder .Art der I;nmöglichkeit, gleich,·iel ob der Gegenstand derselben 
untergegangen, ausser Verkehr gesetzt, dem Schuldner ~bhan~en gek~m­
men" (Yorbehaltlich Haftung für Cnlpa). - Art. 1011 nDie Leistung em~s 
der Uattung nach bestimmten Gegenstandes gilt als unm_öglich, wenn d1e 
Unmöglichkeit rücksichtlich sä m m t I ich er zn der fragheben Gattung ge­
hörigen Gegen.st..~nde eingetreten ist". - Dresdeuer Entwurf Art. 388-395. 
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Weiter ergiebt sieb. Man kann nicht aus dem Forderungs­
recht als solchem überhaupt die Verpflichtung zur Vermeidung 
einer jeden li'abrlässigkeit herleiten 23) . Noch kann man es nur, 
mit Bezug auf fr. 91, pr. d. V. 0., als Ansicht des Römischen 
Rechtes hinstellen, dass aus dem Forderung recht als solchem 
sich wohl die Verpflichtung zur V crmeidung einer fahrlässigen 
Thätigkeit ergebe, wenn auch nicht die \' erpflichtung zur Yer­
meidung einer fahrlässigen Unterlassung. Vielmehr lässt sich als 
zur Substanz der Obligation selb t allgemein gehörig nur das be­
trachten, dass der Schuldner ftir j edes dolosc und glcicbgelteude 
gewissenlose Verbalten gegenüber dem gesetzten Obligationszweck 
einzustehen hat. Es lässt sieb dies gcnau gedacht nicht herleiten 
aus der Obligation, sondern es gehört unmittelbar zu ihrer Sub­
sta.nz. Denn das W csen der Obligation besteht in dem, aus beson­
derem privatrechtliehen Rechtsgrunde erwachsenen, den Gläubiger 
berechtigenden Soll oder oportet, welches als das, durch bestimmte 
äussere Sauetion aufrechterhaltene, bio se Mittel zur icberung 
und Befriedigung des gesetzten Obligationszweckes erscheint. Dieses 
Soll kehrt sich nun zunächst als ethi eh es, al Pflicht gegen den 
Willen des Schuldners. Es vermag sodann, zum absoluten M li s s e n 
sich steigernd, mit selbständiger Kraft nach aussen bin zu wirken, 
indem es namentlich eventuell im alten Recht direet die Person des 
Schuldners, im neuerenRecht ein gesammtes Activvermögen, oder 
auch nur einzelne Stucke desselben unmittelbar ergreift, indem es 
selbst kraft Realexecution Satisfaetion und Verwirkliclmng ucbt 
auch unter völliger Umgehung des scbuldncri chen Willens und 
der Schuldnerischen Handlung. 

Und so mag sich denn, mehr als die Verfolgung der abge­
nutzten Categorie von Gegenstand und Inhalt des Rechts, ftir die 
richtige Erfassung und Handhabung de Obligationsbegriffs >On 
Nutzen erweisen einerseits die genauere Beachtung des specifiscben 
Zweckmoments, andererseits des innerlieh ver chieden abgestuften 
und äusserlicb verschieden sanctionirten So!l'ls, welches der Sicher­
ung jenes Zweckes dient. 

23) Mit Bethmann-HolhYeg im Anhang lV zured. 2 YOD Hasse's 
Culpa 1 1838 S. 554 fg. Y gl. B r in z Paml. I §. 137 S. 592 u. Wind­
scheid ed. 3 §. 265 Anm. 13. 

Qu ollonre p;is ter. 

Yorju"t ininuis<·hc Quellen. 

G:tjus inst. II, 214 n. 215. s. 236. 
li, 262. . 197. 
lY, 131. :--. 152. 

Pauli scnt rccept. U, 15, §. 1. S. 218. 
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fr. 75, §. 10. s. 200. 
fr. 83, §. 5. S. 189. 

§. 6. s. 94. 
fr. 91, §. 1. S. 226. 

§. 2. s. 228. 
§. 3. 8. 227 u. 240. 
§. 6. s. 231. 

fr. 97, §. 1. S. 58. 
fr. 98, pr. S. 192. 
fr. 137, §. 2. S. 206. 

§. 4. s. 205 u. 234. 
XLV, 2 d. duob. r. fr. 9, pr. S. 154. 

§. I. s. 165. 
XLVI, 1 d. fidej. fr. 5. S. 154. 

fr. 17. S. 48. 
fr. 36. S . 51. 

XLVI, 3 d. solut. fr. 33, pr. S. 95. 
fr. 61. S. 85. 
fr. 72. S. 95. 
fr. 95, §. 2. S. 131. 

§. 9. . . 57. 
§. 10. s. 47. 

XLYII, 1 d. privat. del. fr. 3. S. 60. 
XLVII, 2 d. furt. fl-. 12, pr. u. fr 9 1. S. 61. 
L, 13 d. persec. extr. fr. l , §. l. ~- 219. 
L, 16 d. V. S. fr. 10. , . 13 1. 

Quellenregister. 

L. 17 d. R. J. fr. 182. S. 173. 
fr. 185. S. 167. 

Codex 

li, 20 d. his quae vi c. 1. S. 237. 
IV, 57 si mancipium c. 6. S. 144. 
YI, 37 de Iegat. c. 10. S. 198. 
VIII, 38 d. contr. stip. S. 215. 

Novella 4, c. 2. S. 257. 

Nnchjus( ininnischc Quellen. 

Preussiscbes Landrecht I, 5, §. 51 fg. S. 190. 
r, 10, §. 25. s. 121. 
I, 11, §. 40 u. 4 L. S. 186. 
[, 12, §. 379. s. 17. 

§ . 380. s. 18. 
J, 14, § 338. s. 48. 
I, 16, §. 194 u. 195. S. 269. 
J, 19, §. 5. s. 127. 

Code Napoleon Art. 1148. S. 256. 
Art. 2099. S. 48. 

Oesterreicbiscbes Gesetzbuch §. 661. S. 17. 
§. 1358. s. 48. 

Deutsches Handelsgesetzbuch Art. 452. 680. 697. S. 135 u. 137. 
äcbsi:~ches biirgerl. Gesetzbuch §. 793. S. 176. 

§. 1010 u. 1011. s. 271. 
§. 1527 u. 1528. s. 269. 
§. 2462. s. 18. 

Dresdl'ner Entwurf eines Gesetzes über Schuldverhältnisse 
Art. 27. S. 176. 
Art. 388 fg. S. 271. 
Art. 981. .. 269. 
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